
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Vorarlberg 2002/04/12 1-
0800/01

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.04.2002

Rechtssatz

Die in § 42 Abs 1 ASVG vorgesehene P icht zur Erteilung von Auskunft erstreckt sich nicht auf die Vorlage von

Unterlagen (wie zB Lohnaufzeichnungen, Bilanzen). Weiters ist aus dieser Bestimmung nicht zu entnehmen, dass

seitens des Dienstgebers eine P icht zur Übermittlung von Unterlagen an die Gebietskrankenkassa besteht. Letzteres

deshalb, da seitens des Dienstgebers lediglich die Verp ichtung besteht, "den gehörig ausgewiesenen Bediensteten

der Versicherungsträger während der Betriebszeit Einsicht ..... zu gewähren"; die P icht zur Einsichtsgewährung

besteht somit nur im Betrieb des Dienstgebers.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/42
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Vorarlberg 2002/04/12 1-0800/01
	JUSLINE Entscheidung


